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]. Veranlassung und allgemeine Begründung des Bebauungs

pl anes

Die bestehenden Landesstraßen 453 und 454 sind im
Verlauf der Ortsdurchfahrt der Ortsgemeinde Ober-
siilzen ]age- und höhenmäßig in einem sehr schlechten
Zustand und meissen aus Gründen der Sicherheit und

Leichtigkeit des Verkehrs dringend ausgebaut werden.

Darüber hinaus ergeben sich aus der hohen Verkehrs
belastung dieser Ortsdurchfahrt auch wichtige
Gesichtspunkte des gestalterischen Ausbaus dieser
L andes straßen .
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Der Ausbau dieser Landesstraßen ist auch im Rahmen der

Ortsentwicklung und der Dorferneuerung eine vordringliche
und äußerst wichtige Maßnahme, die im Rahmen des orts-
gerechten Straßenausbaus durchgeführt werden soll,
dessen Grundlage für die Ausführung dieser Bebauungsplan
di ent

Zur Reduzierung der Einfahrtsgeschwlndigkejten sind an

den Ortseingängen von Griinstadt (Westen) von Dlrmstein
10sten) und von Laumersheim (Süden) Fahrbahnteiler {n
Form von begriinten Inseln vorgesehen.

Zur Sicherheit des Rad- und fußläufjgen Verkehrs wird
auf der Siidsejte der L 453 von Griinstadt kommend ein

Rad- und Fußweg geführt bls auf Höhe des Einmiindungs-
bereiches der K 27 von Heidesheim, eine Weiterführung
i st nicht möglich.

Um der Problematik der Unterbringung des ruhenden Verkehrs
am Dorfgemeinschaftshaus zu begegnen, wird auf einem

östlich an dje Platzfläche des Dorfgemeinschaftshauses
angrenzenden Areal ejn öffentlicher Parkplatz mit

1 7 Std lpl ätzen ausgewiesen.
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Aufgrund der schlechten räumlichen Situation und der
ungünstigen örtlichen Lage des momentanen Feuerwehr-
gerätehauses wird südlich angrenzend an den öffentlichen
Parkplatz an zentraler Stelle eine Baufläche für die
Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses ausgewiesen,
auf der der Bedarf air die Einrichtungen der örtlichen
Feuerwehr gedeckt werden kann und dem eine zusätzliche
Eingangsmögl ichkeit vom öffentlichen Parkplatz aus zu-
geordnet w{ rd.

2. Lage, Beschreibung und Begrenzung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes beinhaltet
dle öffentlichen Straßenraumflächen der Landesstraßen

453 und 454 aus Richtung Osten von Dlrmstein (L 4541

ab Höhe Flurstück 258, aus Richtung Süden von Laumers-

heim (L453) ab Höhe Flurstück 1063, aus Richtung Westen
von Griinstadt (L 453) ab Höhe Flurstück 408 und aus
Richtung Norden einmiindend in die Kreisstraße 27 ab
Höhe FI urstiick 1 67

Im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses ist die östlich
angrenzende Freifläche Flurstück 82/2 in den Straßen-
raum mit einbezogen, ebenso südlich anschließend die
F[urstiicke 100. und ]03 air den öffent]jchen Parkplatz
und das Feuerwehrgerätehaus.

3. Inhalt des Bebauungspl anes

FI ächengl i ederung

Gesamter Geltungsberei ch
davon

Offentl scher Straßenraum mit
öffentl ichem Parkpl atz
Grtinfl ächen und -streß fen

B auf andfl sche Feuerwehr

18.820 m:

1 7.065 Hz

1 .600 m:
155 m:
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4. Okologi scher Oberflächenausgleich
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Zu der versiegelten Oberfläche der bestehenden Straßen
flächen innerhalb des Geltungsbereiches dieses Bebau-

ungsplanes kommen zusätzlich 1.860 m: neu versiegelte
FI ächen hi nzu .

Als Ausgleich air diese zusätzlich versiegelten Flächen
werden 183 neue Bäume gepflanzt und ca. 1000 Hz land-
wirtschaftliche Flächen in ökologisch wertvollere Grün-
flächen mit teilweiser Bepflanzung umgewandelt, z.B.
{n den Inseln an den Ortseingängen und zwischen der
Fahrbahn und dem Rad- und Gehweg.

Die zusätzliche Versiegelung von Oberflächen ist hiermit
al s ausgegl schen anzusehen.

5. Kosten der Durchführung

Die Kosten air die Durchführung dieser Straßenbaumaßnahme

Im Rahmen des ortsgerechten Straßenausbaus betragen
ca. 1 ,0 Mi 1 1 ionen DM.

r'3 6 Hi nwe i s

Zum Schutz vor schädl ichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundesimmi ssionsschutz-Gesetzes werden Lärmvorsorgemaß-

nahmen zur Minderung von Schalleinwirkungen (hier Verkehrs
l ärm) getroffen.
Es erhalten dle in diesem Bebauungsplan gekennzeichneten
Gebäude einen passiven Lärmschutz, wenn keine ausreichende
Schal Idämmung vorhanden i st
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7 Bestandtei l dieser Begründung ist der RE-Entwurf
der Landesstraßen 453 und 454 mit folgenden Anlagen

l

2

3.

4.
5.

6.
7

8.
9.
10

11

Er] äuterunq sberi cht
Ubersi chtsl agepl an

Regel querschnitt
Lagepl äne

Höhenpl äne

Deckenhöhenpl äne

Querprofi l e

Gru nderwerb spl äne
Grunderwerbs 1 1 sten

Lärmberechnung

Verzeichnis Wege, Gewisser und sonstige Bauwerke

5 . 000

25, BI att 1 , Anl age 6

] :250, BI att 1-5, Anl age 7

1 :250/25, BI att 1-6, Anl age 8

1 :200, BI att 1-3, Anl age 15

50, B] att 1-20, Anl age 15. 1

1 7 . 07 . 1 987
01 . 02. 1 988
23 . 03 . 1 988

6.}Jq ÖB:.ë;eso(.za)
28. Ö&. 88
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BÜRO FÜR ARCHITEKTUR STÄDTEBAU UND ORTSPLANUNG
DIPL-ING. HANS-JOAmIM MIELKE FREIER ARCHITEKT
BAHNHOßTRASSE 1( 6718 GRUNSTADT


